
 

Erstellungsdatum: 24.07.2024 

 

 

Information zum Ablauf der Einrichtung einer 

Bedarfsgemeinschaft bei Alleinerziehenden mit 

Kindern unter 14 Jahren 

 

Hintergrund 

Es ist aufgefallen, dass einige Kommunen bei der Bearbeitung von Anträgen 

alleinerziehender Leistungsempfänger keine Bedarfsgemeinschaften anlegen. In diesen 

Fällen wird die Karte des Elternteils individuell über das Bargeldlimit und den Freibetrag 

angepasst, um die erhöhten Limits zu berücksichtigen. 

 

Diese Vorgehensweise ist nicht die präferierte Lösung und führt langfristig zu Problemen bei 

der Verarbeitung von Daten.  

 

Für die Abbildung von Karten unter 14 Jahren wurde eigens die Möglichkeit eingeführt, dass 

einzelne Karten einer Bedarfsgemeinschaft zugeordnet werden können und Kinder unter 14 

Jahren über ein Auswahlfeld hinzugefügt werden können. Die Hauptkarte der 

Bedarfsgemeinschaft kann anschließend über den kompletten Bedarf für sich selbst und das 

Kind / die Kinder verfügen.  

 

Handlungsempfehlungen 

1. Einrichtung von Bedarfsgemeinschaften: Wir bitten Sie, fortan bei allen neuen 

Anträgen von Alleinerziehenden Leistungsempfängern Bedarfsgemeinschaften 

anzulegen, um die korrekte und einheitliche Abbildung der zugehörigen Kinder zu 

gewährleisten. 

2. Nachträgliche Anpassung: Es sollen auch bereits bestehende Fälle schrittweise 

angepasst werden, sodass auch hier Bedarfsgemeinschaften gebildet werden. Wir sind 

uns bewusst, dass dies einen gewissen Aufwand bedeutet, jedoch ist dies notwendig, um 

langfristig einen reibungslosen und einheitlichen Prozess zu gewährleisten. 

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen im Webex-Portal oder unter kontakt@bezahlkarte.info zur 

Verfügung. 
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Anleitung zur Erstellung einer Bedarfsgemeinschaft 

1. Erstellung einer Bedarfsgemeinschaft 

Klicken Sie auf den Reiter „Bedarfsgemeinschaft“ > „Bedarfsgemeinschaft anlegen“. 

Vergeben Sie anschließend einen Namen für die Bedarfsgemeinschaft und wählen aus, ob 

eine eigenverwaltete oder fremdverwaltete Bedarfsgemeinschaft dargestellt werden soll. 

Geben Sie die AZR-Nummer der Hauptkarte des alleinerziehenden Elternteils ein und 

klicken Sie auf den Button „Hauptkarte setzen“, um die Karte der Bedarfsgemeinschaft 

hinzuzufügen. 

 

 

2. Hinzufügen der Kinder unter 14 Jahren ohne Karte 

Fügen Sie unter „Kinder unter 14 Jahre“ die Anzahl der Kinder hinzu und klicken Sie auf 

„Bedarfsgemeinschaft erstellen“. 
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3. Bedarfsgemeinschaft  

Sie haben nun die Karte der alleinerziehenden Person erfolgreich zu einer 

Bedarfsgemeinschaft hinzugefügt.  

Es gelten nun für die Karte die Limits der Bedarfsgemeinschaft (Bargeldabhebelimit, 

Freibetrag), ohne dass eine Individualeinstellung vorgenommen werden muss.  

Sobald eines der Kinder älter als 14 Jahre wird, können Sie unter „Neues Mitglied 

hinzufügen“ die entsprechende AZR-Nummer eingeben und die Karte zur 

Bedarfsgemeinschaft hinzufügen. 

 


